
II- 46fr der Beilagen zu den stenographisd1en Protokollen 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

des Nationalrates ' 

Präs.:11. Okt.197~ No.~J 

A n fra g e 

der AbCe ordne t en Dr. PRADE:J ~ 'tao.v.d.; ~~iö~"t')aTt'}e;'e( 
und Genossen \,. . l 
an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Novellierung des C-übHhreng-esetzf!S 1957. 

Auf Grund der Sch15.lerfreifahrten haben jetzt alle Schüler 

(mi t den be1-~annten Ausnalunen) die Höglichkei t, ohne 

finanzielle Belastung öffentliche Verkehrsmittel zu benützen. 

Schüler aber, di€ vreder mit der Bah...'1. noch mit dem Autobus 

fahren können, kommen meistens nach wie vor mit dem Fahrrad 

zur Schule. Nach der Gesetzeslage müssen Kinder älter als 

z1,,rölf Jahre sein, damit sie selbständig und allein am 

öffentlichen Verkem'" teilne11l11en dürfen. 

Es besteht nun nach § 65 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 

die :Höglichk,8i t, um die Bew'illigung zum Lenken. eines Fahrrades 

ab dem 100Lebensjahr anzusuchen. Die Erlaubnis dazu 'ivird 

auch in der Regel erteilt. ~eider ist diese mit folgenden 

Kosten verbunden: Ahsuchen ~5.-Stempelmarke, 

50 0 - S Verwaltungsabgabe o 

Be1dlligung 

Dadurch ergibt sich eine doppelte Ungerechtigkei t. Sc.hüle'r 

vom 10. bis 12.Lebensjahr,ivelche die Schülerfreifahrt mangels 

einer Verkehrsc;elegenheit nicht bean.:::pruchen können und daher 

mit dem H.acl zur Schule fahren mUssen, müssen für ein Ansuchen 

um Be1dlligung noch insgesamt 65.- S Stempelt;ebührm'n und 

Ver1·:al tungsabGuben bezahlen o 

DiE;: unterzeichneten AbGeordneten richten daher an den 

Herrn Bundesminister für Firanzen d:!..c 

A n fra g e : 
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Sind Sie bereit, eine Regierungsvorl?.gc einzubringen, 

die im § 1l~ Abt>. 5 (1.e5 GcbUhrongcsetzes 1957 BGD1 .. Hr.267 

eine :3ei'roiuP..C VOll Stcmpclgebühron fGr J:0~tr:5ce auf Be-

1Iilligunc;der J3enHtzung einos Fahrrades durch ein 10 bis 

12jä~r~ges Kind auf Hf~en~1ichen Straßen ~wecks Sclrul-

besuch vorsieht ? 
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